Anlage zur Petition des Hauptpetenten Heider Heydrich vom 28. 08 09

	Preisentwicklung über die letzten 18 Jahre

	gem. amtlichem Verbraucherpreisindex des Stat. Bundesamts

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	Indexstand
	jährliche
	Dreijahres-
	Fünfjahres-
	Zehnjahres-

	Jahr
	 Januar
	Erhöhung
	Zeitraum
	Zeitraum
	Zeitraum

	 
	(2005 = 100)
	in %

	a
	b
	c
	d
	e
	f

	1991
	74,2
	 
	 
	 
	 

	1992
	78,4
	5,66
	 
	 
	 

	1993
	82,0
	4,59
	 
	 
	 

	1994
	84,5
	3,05
	13,88
	 
	 

	1995
	86,4
	2,25
	10,20
	 
	 

	1996
	87,6
	1,39
	6,83
	18,06
	 

	1997
	89,4
	2,05
	5,80
	14,03
	 

	1998
	90,5
	1,23
	4,75
	10,37
	 

	1999
	90,7
	0,22
	3,54
	7,34
	 

	2000
	92,1
	1,54
	3,02
	6,60
	 

	2001
	93,4
	1,41
	3,20
	6,62
	25,88

	2002
	95,4
	2,14
	5,18
	6,71
	21,68

	2003
	96,4
	1,05
	4,67
	6,52
	17,56

	2004
	97,5
	1,14
	4,39
	7,50
	15,38

	2005
	98,9
	1,44
	3,67
	7,38
	14,47

	2006
	100,7
	1,82
	4,46
	7,82
	14,95

	2007
	102,4
	1,69
	5,03
	7,34
	14,54

	2008
	105,3
	2,83
	6,47
	9,23
	16,35

	2009
	106,3
	0,95
	5,56
	9,03
	17,20

	im Durchschnitt
	2,03
	5,67
	8,90
	17,56

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Anmerkung: Die Indexwerte sind einer vom Stat. Bundesamt sog. "langen Reihe"

	entnommen, d. h. sie gründen auf unterschiedlichen Warenkörben, die jeweils

	mit der Umbasierung der Indexe den "Verbrauchsgewohnheiten" angepasst

	werden. Durch die Verkettung der Indexwerte ergeben sich geringe Verwerfungen,

	 die sich aber meist sogar in der Darstellung "preisdämpfend" auswirken.


Erläuterung der Hintergründe für die Petition

Es ist eine bittere Tatsache, dass vielen Betriebsrentnern nach der Insolvenz ihres früheren Arbeitgebers jeglicher Ausgleich des Kaufkraftverlustes durch die Inflation zukünftig versagt bleibt. So will es die Regelung im Betriebsrentengesetz. Der Verbraucher-Preisindex des Statistischen Bundesamtes zeigt, dass sich selbst bei einer mäßigen Preisentwicklung in den Jahren 1991 bis 2009 in Höhe von jährlich +2,03 % über 10 Jahre aufsummiert, ein Kaufkraftverlust von zwischen 14,47 und 25,88 % ergibt. 
Es ist für jeden leicht nachvollziehbar, was von einer durchschnittlichen Betriebsrente von 132 Euro (Angabe des PSVaG) im Monat nach 10 Jahren übrig bleibt. Der recht geringe Betrag von 132 Euro lässt zusätzlich darauf schließen, dass es sich in der Mehrheit um Arbeitnehmer handelt, die nicht zu jenen Rentnern zählen, die über eine gut bemessene gesetzliche Rente verfügen.

Durch die übergangslose Doppelbelastung der Betriebsrenten mit KV-Beiträgen hat der Staat zusätzlich zur Inflation, die Betriebsrenten im Jahre 2004 um weitere mindestens 8 % entwertet. Es ist dies die größte prozentuale zusätzliche Belastung ohne Vertrauensschutz und ohne Übergangsregelung, die jemals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland stattgefunden hat. Ein derartiger Schritt wäre z. B. bei der Beamtenschaft wohl kaum durchsetzbar gewesen. Es erscheint nicht weiter als recht und billig, wenn nun auch der Staat durch eine Gesetzesänderung eine moderate jährlich Anpassung der PSVaG-Betriebsrenten einleiten würde.
Mit der Petition und der darin geforderten Mindestanpassung in Höhe von 1 %/ Jahr bei den Betriebsrenten für Betriebsrentner aus insolventen Betrieben soll der Stand erreicht werden, den Bedienstete im öffentlichen Dienst als Rentner seit Jahrzehnten gesetzlich erhalten. Was nicht übersehen werden darf:
Auch einige Betriebsrentner aus insolventen Betrieben kommen bereits heute beim PSVaG in den Genuss einer jährlichen Anpassung. Dies geschieht in den Fällen, wenn in der jeweiligen Versorgungsordnung festgelegt wurde, dass die laufende Rente jährlich um einen fix in der jeweiligen Versorgungsordnung festgeschriebenen Prozentsatz durch den Arbeitgeber anzupassen ist. Diese Regelung gilt für Zusagen, welche nach dem 1. Januar 1999 erteilt wurden. Denn der Pensions-Sicherungs-Verein (PSV) ist in diesen Fällen zur Anpassung der von ihm übernommenen Rentenleistung dann verpflichtet, wenn die Versorgungszusage eine feste Anpassungsgröße beinhaltet, die über die Prüfungspflicht gemäß § 16 des Betriebs-

rentengesetzes (BetrAVG) hinausgeht. 
Obwohl diese Regelung eigentlich die qualitativ geringwertigere ist, weil allen anderen Betriebsrentnern ja die Anpassung nach § 16 BetrAVG zusteht, die i. d. R. höher ist, wird stereotyp immer wieder aus dem Kreis der Politiker behauptet, dass diese Betriebsrentner im Insolvenzfall ja besser gestellt seien, als die übrigen Betriebsrentner. Hierbei wird völlig vernachlässigt, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse üblicherweise nicht dauerhaft kritisch bleiben, also in Folgejahren wieder mit Anpassungen der Betriebsrente gerechnet werden kann. Der Grundsatz der Werterhaltung muss zumindest im bescheidenen Rahmen auch für die insolvenzgeschützten Betriebsrenten gelten.

Hinzu kommt, dass die Firmen, die diese (inferiore) Bestimmung in ihren Versorgungsordnungen haben, auch noch höhere Rückstellungen bilden dürfen.
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